
1x Publikation im Amtsblatt des Kantons Bern, Rubrik Raumplanung
1x Publikation im amtlichen Anzeiger

Publikation der öffentlichen Auflage der Änderungen im 
Genehmigungsverfahren nach Art. 60 Abs. 3 BauG und Art. 122 Abs. 7 BauV 
der Teilrevision der Ortsplanung: Umsetzung der Gewässerräume

Gemeinde Neuenegg

Öffentliche Planauflage 
Geringfügige Änderung im Genehmigungsverfahren nach Art. 60 Abs. 3 BauG und Art. 122 
Abs. 7 BauV der Teilrevision der Uferschutzplanung: Umsetzung der Gewässerräume. 

Der Gemeinderat Neuenegg bringt gestützt auf Art. 60 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 
(BauG) und Art. 122 Abs. 7 der Bauverordnung vom 6. März 1985 (BauV) die geringfügige 
Änderung im Genehmigungsverfahren der Teilrevision der Ortsplanung: Umsetzung der 
Gewässerräume betreffend des Zonenplans 4 Gewässer (Siedlungsgebiet Neuenegg) sowie 
von Art. 47 Abs. 3 Baureglement zur öffentlichen Auflage. Es ist beabsichtigt, die Änderung 
im Verfahren der geringfügigen Änderung von Nutzungsplänen vorzunehmen.

Die Akten liegen während 30 Tagen, vom 01. Mai 2026 bis 01. Juni 2026, in der 
Gemeindeverwaltung Neuenegg öffentlich auf. Die Unterlagen sind zusätzlich auf der 
Homepage der Gemeinde Neuenegg unter www.neuenegg.ch verfügbar.

Das Auflagedossier umfasst folgende Dokumente:
1. Änderung baurechtliche Grundordnung:

- Änderung Zonenplan 4 Gewässer (Siedlungsgebiet Neuenegg)
- Änderung Art. 47 Abs. 3 Baureglement 

2. Erläuterungsbericht (Bericht nach Art. 47 RPV) inkl. Änderung Anhang 4

Innert der Auflagefrist kann gegen die geplanten Änderungen bei der Gemeindeverwaltung 
Neuenegg schriftlich und begründet Einsprache und Rechtsverwahrung eingereicht werden.

Neuengg, den 21. April 2026

Der Gemeinderat
                                                                                                                                                    

Auflage:
- Amtsblatt des Kanton Bern vom 29. April 2026 (Nr. 17)
- Laupen Anzeiger vom 30. April und 07. Mai 2026 (Nr. 18 und 19)

http://www.neuenegg.ch/


  

 

Einwohnergemeinde Neuenegg 

  

Teilrevision der Ortsplanung: Umsetzung der Gewässerräume 
Änderung im Genehmigungsverfahren nach Art. 60 Abs. 3 BauG und Art. 122 Abs. 7 BauV 

 

Änderung des Zonenplans 4 Gewässer (Siedlungsgebiet Neuenegg)  
sowie von Art. 47 Abs. 3 Baureglement  
Öffentliche Auflage 
 

 

Die gemischt-geringfügige Änderung beinhaltet: 
• Änderung Zonenplan 4 Gewässer; Siedlungsgebiet Neuenegg (Ausschnitt) 
• Änderung Baureglement (Absatz 3 von Art. 47) 
• Erläuterungsbericht (Bericht nach Art. 47 RPV): Änderung Anhang 4 

 

Bern, 8. April 2026 
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A Änderung Zonenplan 4 Gewässer;  
Siedlungsgebiet Neuenegg 
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Ausschnitt Zonenplan 4 Gewässer, Siedlungsgebiet Neuenegg / Mst. 1:1'500
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B Änderung Art. 47 Absatz 3 Baureglement 

Legende 
blaue Schrift  neue Bestimmungen; wird neu erlassen 
blaue Schrift, durchgestrichen aufgehobene Bestimmung (Änderung im  

Genehmigungsverfahren) 
 
 

5 Bau- und Nutzungsbeschränkungen 

5.3 Pflege der Kulturlandschaft 
 

 Normativer Inhalt Hinweis 

 
Art. 47 (neu) 

 

Gewässerraum 
für  
Fliessgewässer 

1  Der Raumbedarf der Gewässer (Gewässerraum) 
gewährleistet die folgenden Funktionen:  

a. die natürliche Funktion der Gewässer; 
b. Schutz vor Hochwasser; 
c. Gewässernutzung. 

vgl. Art. 36a GschG, Art. 41a ff. GSchV, Art. 
11 BauG, Art. 48 WBG, Art. 39 WBV sowie 
die AHOP Gewässerraum 2015, rev. 2017 

 2  Der Gewässerraum für Fliessgewässer ist im Zo-
nenplan 4 Gewässer als flächige Überlagerung 
festgelegt (Korridor). 

 

 3  Zugelassen sind nur Bauten und Anlagen, die 
standortgebunden sind und die im öffentlichen In-
teresse liegen. Alle anderen – bewilligungspflichti-
gen und bewilligungsfreien – Bauten und Anlagen 
sowie Terrainveränderungen sind unter Vorbehalt 
des Bundesrechts untersagt. In dicht überbauten 
Gebieten können Ausnahmen für zonenkonforme 
Bauten und Anlagen bewilligt werden, soweit 
keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 

Vorbehalten sind zudem Massnahmen des 
Gewässerunterhalts und des Gewässerbaus 
gemäss Art. 6, 7 und 15 WBG.  
 
vgl. Art. 11 BauG 
vgl. Art. 41c GschV und Art. 5b Abs. 2 WBG. 

 4  Innerhalb des Gewässerraums ist die natürliche 
Ufervegetation zu erhalten. Zulässig ist nur eine 
extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung 
oder eine naturnahe Grünraumgestaltung. Dies 
gilt nicht für den Gewässerraum von eingedolten 
Gewässern. 

vgl. Art. 532 Abs. 1 Lebensraum Fliessge-
wässer und Quellen 
vgl. auch Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV 
vgl. Art. 41c Abs. 6 Bst. b GSchV 

 5  Die im Zonenplan 4 Gewässer gekennzeichneten 
Abschnitte gelten als «dicht überbaut» im Sinne 
von Art. 41a Abs. 4 bzw. Art. 41b Abs. 3 GSchV. 

Zuständig für den Entscheid, ob dicht über-
baut 
- im Planerlassverfahren das AGR 
- im Baubewilligungsverfahren die Leitbe-

hörde, das AGR erstellt einen Amtsbericht 
Art. 39 WBV ist zu berücksichtigen, auch 
wenn teilweise auf die Ausscheidung von Ge-
wässerräumen verzichtet wird. 
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 Normativer Inhalt Hinweis 

 6  Wo kein Gewässerraum ausgeschieden ist, gilt 
Art. 39 WBV. 

Wo kein Gewässerraum ausgeschieden 
ist, sind Gesuche für Bauten und Anla-
gen innerhalb von 15 Metern dem Tief-
bauamt vorzulegen. Das Tiefbauamt 
entscheidet, ob eine Wasserbaupolizei-
bewilligung nach Artikel 48 WBG nötig 
ist. 
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Genehmigungsvermerke 
Änderung im Genehmigungsverfahren nach Art. 60 Abs. 3 und Art. 122 Abs. 7 BauV 

Publikation im Amtsblatt vom  ........................................................  

Publikation im Anzeiger vom   ........................................................  

Öffentliche Auflage vom  ........................................................  

- Einspracheverhandlung am  ........................................................  

- Erledigte Einsprachen:  ........................................................  

- Unerledigte Einsprachen:  ........................................................  

- Rechtsverwahrungen:  ........................................................  

Beschlossen durch den Gemeinderat am  ..........................................................  

Die Präsidentin:  ........................................................  

Der Gemeindeschreiber:  ........................................................  

Bekanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 BauV am  ........................................................  

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Neuenegg., den  ........................................................  

Der Gemeindeschreiber:  ........................................................  

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am  
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